
21.Sc~tenber 1951. 

An frag ~ _01_ ...... ....-
da!' Abg. Dr. S 0 hö p f , G r u b h 0 :t G I' :i M Q, t t I P r i n k e 
und Genossen 
an don Bundesminister ~Jr Inneres, 

betrette.nd.Änder;1.lng .d.er "Richtlinionl~ vom 12012.1949 (K1ll1dn .. d.n.M.f.I.vom 

12.12.1949, Zl.149.444-l1/49) übel· -die Bildung der Mietzinse bei gemeinnützigen 

Wohnungsvoreinigungcno 

Fiir alle Wohnungen der gemej.nnii t zigen vr ohnungsvereinigungar, deren 
Mietzinsbildung nicht nach den Destil'!l.'TIUngen des Hiotengesetzes, sondern durch 
die Preisbeh5rden erfolgt, gelten seit 12" 12.1949 die URicht 11nien l1 des 
Bundesministeriums flir Inneres, in denen dem Verrnieter zur Bestreitung seines 
Ve~1altungsaufwandes eUl Betrag von S 60.- je Wcl~ungsoilli~eit und Jahr und für 
die Durchführung der noti7endigen Instandhaltung ein Betrag von S 1.20 je m2 
und Jahr zugestanden werdenQ 

Der Bat z fu'r d.ie Vervml tungsgebUhren ist durch die Verteuerung in 
Sachaui'wand und die seit dcrJ Inkrafttxctcl1 dcr obz! tierten "Richtlinien" 
erfolgten I,.ohn ... und Gehaltse-rhöhungen absolut Ul-:zu:r~cichel1d geworden und rlUsste 
a.uf S 120.- je '\"lohnung und Jahr erhöht wordm1. .. 

Für eine ordnungsgemässü Insta~dhaltu:tlg von WOhnUl'lgcn war bereits "'tor 
1945 der daoals geltende Satz VOll RU 1,,20' unzulä:l.1glioh. ... Inzwischen ist der 
Bauindex aUf' das etwa Zehnfache gcstiegen~ so dass mit den durch die "Richt­
linien" bestin1nlten Satz von S 1 .. 20 ,je QUllchoatmeter und. Jahr auc-h nicht die 
besoheidensten Insto.ndh.altw'lgsnllssnahmon bestritten werden können. Eine 
Erhöhung nut' S 10,- wäre dringend nötig., 

Seit vielen Monaten sind die von den geoeinnütdgen 'iTohnungsvercini­
gungen-bei den 6rtlich zustä-ndigen B~zirksverwaltungsbehörden eingebrachten 
Anträge auf Erhöhung der derzeitigen unzul°eichcnd gewordenen Sätze unerledigt .. 
itä,1u'end durch die bereits abgeschlossenen parlamentarischen Verh~dlungen ftir 
dell privaten Hausbesitz ausreichende Vorsorge mrdie Instandhaltung von 
TI'ohnungen und Häusern getroffen und. eine ange;'JCssena Entschädigung für die 
Verwaltungstätigkeit festgeset~t wurde, blieben bisher die auf das Mindester­
t'ordernis beschränktcnlilltl"äge der gemcdnrtLi. tzi.gen Johl1ungsunternehmen uner­
ledigt. 

Durah da.s Gesetz über die GewährU1'lg einer rlohnullgsbeihilfe erhalten 
die Arbeitnelwel.", soweit sie überhaulrt einen Vlohnungsaufvland zu bestreiten 
haben. einen monatlichen Betrag von S 30, .... Q Mit diesem könncl'ldieMieter der 
gemeinnütdgen Wohnungs,vereinigungen, die VOll der gesetzlichen Neuregelung der, 
Mietzinse nioht betroffen wurden, das dringend3te E:::.ofordernis der gemeimilitzigen 
Wohnungswirtschaft befriedigen. ohne d.ass ihre Lebenshaltung do.durch in übrigen 
beeinträchtigt wirdQ 

Dieses Vcrlrolgen der geneinnU. tzigen WohnungsvereinigungEnl ist u.tlSO 
bereohtigter, als eine andere als die zwe·::rkbestimmte Vervtendung der l7ohnungs­
beihilfe ur.g~'r~chtfcrtigt wärl~" 
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10. Beiblatt B~iblatt zur Parlämentskorrespondenz. 21~SeptcDber 1951. 

Auch nach Erfllllung der vorstehend ~ge:tUhrten Forderung der gemein­
nti tzigen lfohnungswirtsohaft bleiben die Mietzinse fUr die Wohnungen dieser 
Unternehmen die billigsten in Österreioh.. . 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes­
minister für Inneres als den Chef der obersten Preisbeh6rde die 

Anfrage: 

1.) Ist der Herr Bundesminister fUr Inneres bereit. die- in seinen 
nRiohtlinien" mit S· 60 .... festgesetzten Ve~va.ltungskoatensätze für gemeinnützige 
Wolulungsunternehmungen auf S 120 .... zu erhöhen'?' . 

2.) Ist der Herr Bundesminister bereit, die dortselbst ,angefUhrten 
Instandhaltungskostensätze von S 1.20 auf S 6.- je Quadratmeter und Jahr tu 

erhöhen? 
3.) Ist der Herr Bundesminister bereit, die hiezu erforderliche 

Verordnung derart reohtzeitig zu erlassen, dass sie gleiohzeitig mit den 
gesetzlichen Bestil;1lllU.l1gen über die Mietzil\sneubildung und die Wohnungs beihilfe 

in Kraft treten kann? 

Die anfragestellenden Abgeordneten weisen darauf hin, d~s bei 
NiohtbE;lrüoksichtigung dar oben erwähnten F-ordel"ungen der gemeill.l1Ü.tzigen . . 
Wohnungsvereinigungen die gesetzlioh und kollektivvertraglieh festgele~ten . 
Ällsprüche der Arbeiter und Angestellten dieser Unternehmungen nicht befriedigt 
werden kannen und dass du roh Unterla.ssung der notwendigsten Instandhaltur..gs­
arbeiten der TI'ohnungsbestand der betroffcnehn Vereinigungen gefährdet und 
bereits in absehba.rer Zeitdem'Verfall preisgegebe':'l wäre. 

---.. -.... -. 
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